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Grotzh . Bad . Amts - und Amtsgerichtsbejirk Durlach .
Bezugspreis bei Sonderbezug vierteljährlich 1 ohne Bestellgeld . — Preis der zweigespaltene « Zelle Ad

Druck und Verlag von Adolf DupS in Durlach . — Fernsprecher Nr . 204 .

16 . Samstag , de« 23 . März 1918 .

Bekanntmachung
Nr . I. . 1/2 . 18 . K .R .A . .

betreffend Höchstpreise für Eichen - und Fichten¬
gerbrinde .

Born 28. Februar 1918.
Nnchsiehcn .de Bekanntmachung wird auf Grund des

Gesetzes über den Belagerungszustand vom 4. Juni 1881
in Verbindung mit dem Gesetz vom 11 . Dezember 1918
( ReichS -Grsctzbl . S . 813) — in Bayern auf Grund der
Allerhöchsten Verordnung vom 31 . Juli 1914 — , deS
Gesetzes , betreffend Höchstpreise , vom 4. August 1914
(NeichS -Gesetzbl . S . 339) in der Fassung vom 17. Dez . 1914
(NeichS -Gesetzbl . S . 816) , der Bekanntmachungen über
die Aenüerungen dieses Gesetzes vom 21 . Januar 1918
(NeiHS -Gesetzbl . S . 28) . vom 23. März 1916 (Neichs -Ge¬
setzbl . S . 163) und vom 22. März 1917 «Neichs -Gesetzbl .
L . 253) mit dem Bemerken zur allgemeinen Kenntnis
gebracht , daß Zuwiderhandlungen nach den in der An¬
merkung * ) . abgedruckten Bestimmungen bestraft werden .
Auch kann der Betrieb des Handelsgewerbes gemäß der
Bekanntmachung zur Fernhaltung unzuverlässiger Per¬
sonen vom Handel vom 28 . September 1915 (Neichs -
Gesetzbl . S . 603) untersagt werden .

8 1 . Bo « - er Bekanntmachung betroffene Gegenstände .
Bon dieser Bekanntmachung werden detrofseu :

geschälte und ungeschälte Eichen - und Fichtengerb¬
rinde , auch soweit sie im fiskalischen Besitz oder
Eigentum stehen oder aus dem Ausland einge¬
führt sind .

8 2. Höchstpreis«.
1. Der Verkaufspreis für 100 hx darf

^
höchstens be¬

tragen bei :
») geschälter Eichengerbrinde :

im Alter bis zu 22 Jahren 28 Mk .,
im Alter von mehr als 22 Jahren bis zu 80 Jah¬
ren 23 Mk .,
im Alter von mehr als 30 Jahren bis zu 40 Jah¬
ren 18 Mk . ;

b) geschälter Fichtengerbriude 16 Mk .
Diese Preise sind frei in den Eisenbahnwagen oder

in das Schiff der Verladestation oder , falls die Anlie¬
ferung nur durch Fuhrwerk erfolgt , frei in das Lager

> Mit Gefängnis bis iw einem Jahre und mit Geld¬
strafe bis zu zehntausend Mark oder einer dieser Strafen
wird bestraft :

1. wer die festgesetzten Höchstpreise überschreiten
2 . wer einen anderen zum Abschluß eines Vertrages auf¬

fordert . durch den die Höchstpreise überschritten werden ,
«der sich zu einem solchen Vertrage erbietet :

8 . wer einen Gegenstand , der von einer Aufforderung <882 .
3 des Gesetzes , betreffend Höchstpreises betroffen ist .
brifeiieschafft . beschädigt oder zerstört :

4 . wer der Aufforderung der zuständigen Behörde zum
Verkauf von Gegenständen , für die Höchstpreise fest¬
gesetzt sind , nicht nachkommt :

8 . wer Vorräte an Gegenständen , für die Höchstpreise feft -
esetz : sind , den zuständigen Beamten gegenüber ver-
eimüchi :

6 . wer den nach H 8 des Gesetzes , betreffend Höchstpreise ,
erlassenen Austübrungsbestimmungen zuwiderbandelt .

Bei vorsätzlichen Zuwiderhandlungen gegen Nummer I oder
2 ist die . Geldstrafe mindestens auf das Doppelte des Betrages
zu bemessen , um den der Höchstpreis überschritten worden ist
oder in den Fällen der Nummer 2 überschritten werden sollte :
übersteigt der Mindestbetrag zehntausend Mark , so ist auf ihn
zu erkennen . Im Falle mildernder Umstände kann ine Geld¬
strafe bis aur die Hälsie des Mindestbclrages ermäßigt werden .

In den Fällen der Nrn . l und 2 kann neben der Strafe
angeordnet werden , daß die Verurteilung ans Kosten des
Schuldigen öffentlich bekannt zu machen ist : auch kann neben
Gefängnisstrafe aus Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte er¬
kannt werden . Neben der Strafe kann auf Einziehung der
Gegenständ «, auf die sich die strafbare Handlung bezieh : , er¬
kannt werden , ohne Unterschied , ob sie dem Täter gehören oder

- es Käufers ober frei in die (Yerberei oder Lohmühle
und für Barzahlung berechnet, ' sie schließen bei Eichen¬
rinde die Kosten des Bündelns nud der Bindemittel ein .

2. Erfolgt die Lieferung frei Abfiihrplatz am Gcwiit -
nungsort , so verringern sich die Preise der Ziffer 1 :

um 3 Mk . für 199 ßg bei einer Abfuhrstrecke von
weniger als 8 km ,

um 5 Mk . bei 100 hx bei einer Abfuhrstrecke von
8 bis 10 Hw,

nm 6 Mk . für 100 kx bei einer Abfuhrstrecke von
mehr als 10 hm .

Absuhrstrccke ist die kürzeste benutzbare Fahrstrecke
vom Abfuhrplatz am Gcwinnungsort bis zur nächsten
in Betracht kommenden Verladestation oder , falls das
Lager , die Gerberei oder die Lohmühle , für welche die
Rinde bestimmt ist , näher gelegen ist, bis zu diesem
Platz .

3 . Für Rinde auf dem Stamm darf der Verkaufs¬
preis höchstens ein Drittel der Preise betragen , die sich
nach Ziffer 2 ergeben .

4. Für geschnittene , gehackte oder gebrochene Rind «
dürfen die Preise der Ziffer 1 um nicht mehr als
1FV Mk . , für gemahlene Rinde (Lohe ) um nicht mehr
als 3 Mk . für 100 hx erhöht werden .

8. Mischen der Rinde oder Lohe ist nur mit Zustim¬
mung des Käufers gestattet . Die Preise bestimmen sich
nach dem Verhältnis der zur Mischung gelangten Sorten .

Anmerkung : Die Höchstpreis« schließen den Umsatz-
stempel ein .

§ 3 . Beschaffenheit .
Die Höchstpreise verstehen sich für trockene , gesunde ,

nicht durch Feuchtigkeit oder ähnliche Einflüsse beschädigt «
Rinde , bei der nicht mehrere Stücke inetnandergerollt
find .

Für Rinde , die Liesen Anforderungen nicht ent¬
spricht , und für Eichenrinde , die älter als 40 Jahre ist -
muß der Preis entsprechend niedriger sein .

§ 4. Mengc « feststellu » g.
Die Höchstpreise verstehen sich für das Reingewicht

der Rinde (Lohe ) . Das Gewicht der Verpackungsmittel
mir Ausnahme von Stricken , sowie des Verladegcrütes
(T -ecken , Stangen usw .) ist abzuziehen .

Bei Verkauf rrach Raummetern darf das Gewicht des
Raummeters höchstens mit 128 hx in Ansatz gebracht
werden .

8 8. Besondere Lieferungsbedingungen .
Die Höchstpreise verstehen sich für Rinde , die unter

folgenden Bedingungen verkauft wird :
1 . bei Verkäufen gemäß 8 2 Ziffer 1 :

Leistungsort für die Lieferung der Rinde ist der
Ort der Ablieferung ( Eisenbahnwagen , Schiff ,
Lager des Käufers , Gerberei oder Lohmirhle ) ;

2. bei Verkäufen gemäß 8 2 Ziffer 2 :
Leistungsort für die Lieferung der Rinde ist der

Abfuhrplatz am Gcwinnnngsort . Der Verkäufer
hat bis zur Abfuhr für sachgemäße Aufbewahrung
der Rinde zu sorgen und die (Gefahr für Ver¬
schlechterung durch unsachgemäße Aufbewahrung
zu tragen . Er wird von dieser Haftung frei ,
wenn der Käufer die Abfuhr schuldhaftcrweise
nicht binnen angemessener Frist oder ohne Ver¬
schulden nicht binnen 6 Wochen nach Empfang der
Mitteilung von der sachgemäßen Fertigstellung
der Rinde bewirkt .

Der Verkaufspreis für Rinde , bei deren Verkauf die
vorstehenden Bedingungen nicht eingehalicn werden ,
darf höchstens die -Hälfte der Preise des 8 2 Ziffer 1 u . 2
betragen .

8 6 . Nebenkosten .
Neben den Höchstpreisen dürfen , sofern sic in der

Rechnung ziffernmäßig angegeben sind, , ungerechnet
werden :



4»

die Wiegckosten,
R bei Stundung des Kausprcise - bi- tz« 8 » . H.

Jahreszinsen über ReichsbankdiSkont ,
es bei Verkäufen gemäß Z 2 Kiffer 8 die nachweiS-

, baren und notwendigen Kosten der Lagerung nach
dem Wegfall der Haftung deS Verkäufer - gemäß
§ i Ziffer 2 bis zur Abfuhr .

Z 7. Lagerbnchführung .

Jeder Käufer von Eichen- und Fichtengerbrinde ist
zur Führung eines LagerbuchS verpflichtet , au - welche «
der Tag deS Einkaufs , Name und Wohnsitz deS Ver¬
käufers , Art , bei Eichenrinde Altersklasse , Menge und
Einkaufspreis , bei Weiterverkauf der Tag des Verkaufs ,
Name und Wohnsitz de» Käufers . Art , bei Eichenrinde
Altersklasse , Menge und BerkarrfSpretS ersichtlich sein
muß .

Wer Eichen- oder Fichtengerbrinde für fremde Rech¬
nung einlagert oder verarbeitet , ist ebenfalls zur Füh¬
rung eines LagerbuchS verpflichtet . AuS dem Lagerbnck
muß Name und Wohnsitz deS Eigentümer - der Ware ,
sowie deren Menge tmd Art und der Tag ihres Ein¬
gangs ersichtlich fein .

Z 9. Zuriickhalten von Vorräte ».

Beim Zurückhalten von Vorräten ist sofvrtige Ent -
eigi« »» zu gewärtigen .

§ - . AnSuahme «.

Die SriegS -Rohstoff-Abteilung deS Königlich Preu¬
ßischen KriegSministrrimnS kann die KriegSleder -Aktie»-
geiellschüft ermächtigen, Eichen- und Fichtengerbrinde «
zu höheren Preisen als den Höchstpreisen zu verkaufen .

Z 10. Anfrage « und Anträge .

ALe Anfragen und Anträge , die diese Bekanntma¬
chung betreffen , find a« die KriegS -Rohstofs-Abteikun »
Sektion tzs deS Königlich Preußischen KriegSminffte -
riumS in Berlin 8VV 48, Verl . Hedemanustraße 10, M
richte« .

Z 41 . W« krafttrete «.

Diese Bekanntmachung tritt mit dem 3S. Februar
INS in Kraft . Gleichzeitig wird die Bekanntmachung
Rr . tz 1/S. 17 K.R .A., betreffend Höchstpreise für Eichen¬
rinde . Fichtenrinde und zur Gerbstoffgewinnung geeig-
« etoS Kastanienholz , vom SO . März außer Kraft gesetzt .

Karlsruhe , den 88. Februar INS .

Der steklo. kommandierende General :

Isbert , Mneral der Infanterie.

Nachtragsb ekanntmachung
Nr . 1» . «4 . 00/12 . 17. K .R .A.

zu - va vekanutmachnng Nr . di . 1300 18. 1». KLs.A.
vm» 1. Februar INK. betreffend Beschlagnahme und Be-
ftaudSerhebnng von VekleidnngS - »Ld Ausrüstungsstücke «

für Heer , Marine und Feldpost .

Vom 1 . März INS .

Nachstehende Bekanntmachung wird auf Ersuchen
deS Königlichen KriegSministerimnS hiermit zur allge¬
meinen Kenntnis gebracht mtt dem Bemerken , daß jede
Zuwiderhandlung gegen die Beschlagnahmevorschrifte »
nach A S der Bekanntmachung über die Sicherstellung vv «
Kriegsbedarf in der Fassung vom 26 . April 1917 (NetchS -
Gesetzblatt S . 376>* und 17. Januar 1918 (Reichs-Gesetz¬
blatt S . 87 ) und jede Zuwiderhandlung gegen die Meldr -

* Mit Gefängnis bis z » einem Jahre »der mit Geld¬
strafe di» zu zehntausend Mark wird , ioiern nicht nach al -
««meine » Strafgesetzen höher« Strafen verwirkt sind , be-
Ära« :

1. : .
8 » er unbefugt einen beschlagnahmte » Grqenfiaud

ieiseiteickwift , beschädig! oder zerstört, verwendet, ver¬
haust oder kauft oder ein andere» Veräußerung - -
»der Erwerbsgeschäft über ihn abfchließt :

» » er der Verpflichtung, die beschlagnahmten Ueaem-
Gönde zu verwahr«» » nd pfleglich r» behandeln. z«-
» iderhandelt:

4 . » er den erlassenen U«SfübrunaSbeftim»run»« l r«-
» iderkanLelt.

Pflicht gemäß § st* * der Bekanntmachung über Auskunft-»
Pflicht vom 12. Juli 1917 (Reichs-Gesetzblatt S . ÜV4 ) b»
straft wird. Auch kann her Betrieb des HandelSgewrrbaS
gcmäß der Bekanntmachung zur Fernhaltung »nzuve »
lässiger Personen vom Handel vom 33. September ISA
(Neichs-Gcsetzbl. S . 693f untersagt werden .

Artikel I.
In § 3 der Bekanntmachung Nr . lV. dl. 1AXV18 . 1».

K .R .A . wird hinzugesetzt :
9 . Handsäcke, Handschützer und alle aus Web-, Wirb -,

Strick -, Filz - und Seilerwaren hergestellten Gegenständ «,
welche zum Schutz der Hände bei Betriebsarbeiten tit
Frage kommen können (auch Anfaßlappen ) .

Artikel ll.
Die erste der gemäß § 11 der Bekanntmachung Nr . M ,

ll . 13M/1S . IS. K .R .A . erforderlichen Meldungen Nies
die in Artikel I bezeichnet«» Gegenstände ist RS »»«
15. März INS zu erstatten . Kür sie ist der am Beatm »
des 1. Märg 1S18 tatsächlich vorhandene Bestand maß «
gebend .

Artikel lll.
Diese Bekanntmachung tritt mn 1 . Märg 1» 1- ft»

Kraft .
Karlsruhe , den 1 . März ISIS.

Der stell», kommandierend « General :

** Wer vorsätzlich d .« Auskunft , zu der er auf G«md d» fM
Bekanntmachung verpflichtet ist . nicht in der »eirtzlcu Art»
erteilt oder wissemlick unrickliae oder unvollitän̂ iae Anqabe»
macht , oder wer vorsätzlich die Einsicht in die TeichäftSdrieke
oder Geschäftsbücher oder die Besichtigung oder llnieriackuu»
der BetriebSeinrichtungen oder Räume verweigert , oder » er »»»
sätzlich di« voigeschriebcnen Laaerbücher einzuricbte » »der »»
führen unkrriäm. wird mit Gefängnis - iS « i stcks M»«»>»»
und mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark oder » it ei»«»
dieser Strafe « bestraft : auch können Vorräte, die Verscbtvi »« «
worden find, i« Ürteilc als dem Staate verfallen erklärt » »»
den. ohne Unterschied, ob sie dem AuSkrmftSpftickkiac» »eböre»
oder nicht.

Wer fahriästig die Auskunft , »» der «r a« f » rund djrfg»
Bekanntmachung verpflichtet ist . nicht i« der gesetzten Uri »
erteilt oder unrichtige oder unvollständig « Angabe » macht »d«
wer fahrlässig die vorgeschrirbensn Lagerbucher e»»»ur»cht «a
oder zu führen »nterläßt . wird mit Geldstrafe bis » dreitaaie»»
Mark bestraft .

NntlAUmlU .
Für den Abschuß des für da» Militärbrieftaabenwesrn

schädlichen Raubzeuges werden folgendeBelohnungrn gewährt :
Für einen Wanderfalken . . 5 Mark.

, „ Sperber . . . . 5 „
^ „ Hadicht . . . . 3 „

Die Beurteilung der Zustävdigkeit der Belohnung und
die Zahlung erfolgt durch die Nachrichten . Ersatz Abteilung
Nr . 14 m Karlsruhe , der die Fange unter Stehenlaffen eine»
kleinen Federkranz»- einzusenden sind.

Vorwiegend nützlich« Arten von N«ubv»geln, » ie Turm¬
falke« , Bussarde, Weihe », die nach dem » eichs - Schutzgesetz
vom 30. b . 1908 nicht getötet werden dürfen, sind z« schonen .

Das Stellvertr . Generalkommando Xlk . Armeekecp«
Karlsruhe .

Vorstehende durch Vermittelung Großh . Mmisteriums
des Innern zur Veröffentlichung un» zugegangene Aus¬
lobung bringen wir zur öffentlichen KemntniS

Die Bürgermeisterämter werden auf die Auslobung mit
dem Austrag hinge» iesen, für weitgehendstesonstige Bekannt¬
gabe in geeigneter Weise Sorge zu tragen .

Durlach , den IS. März 1918 .
_ Grvhherzoglicbes Bezirksamt ._
Jakob Stutz alt und Jakob Stutz jung in » rötzmg »»

wurden unterm Heutigen als Jagdhüter der Semeindejagd
Grötzingrn Distrikt 1 und 2 von un» verpflichtet.

Äurlach , den 9 März 1918 .
_ Wroßherzoqliches Bezirksamt _

Durtass ». Ha « »« t - re,iver - « tntra , i Zu Unter --
berg 4d Helmle , Gesellschaft mit beschränkter Haftung i»
Durlach : Die Gesellschaft ist durch Gesellschaftsbeschluß vom
15 . März ISIS aufgelöst Die Firma ist geändert in Zündev«
fabrik Durlach , Gesellschaft mit b«schränkter Haftung . Di«
Prokura deS Ott » Lederer und der Anna Mathi ist erloschen .
Die Gesellschaft wird durch den Liquidator AechtSanwalt
Wilhelm Händel in Karlsruhe vertreten . 14. Zu Gustav
Unterberg in Durlach : Die Firma und die Pr »kur « de»
Otto Lederer und der Anna Mathi ist »rl »schen . ui . Unter¬
berg <L Heimle in Durlach , Offene Handelsgesellschaft .
Die Gesellschaft hat am 15 März 1918 begonnen. Zar Her-
tretung der Gesellschaft ist nur der Gesellschafter Gustav
Untcrberg berechtigt. Gesellschafter sind : Gustav Unterberg,
Fabrikant , Durlach, Friedrich Helmle , Ingenieur , Karlsruhe ,
Adolf Mann , Kaufmann , Karlsruhe , Ferdinand Stern , Pri¬
vatmann , Darmstadt . Dem Kaufmann Otto Lederer und
der Anna Mathi , beide in Durlach, ist Gesamtprokura er¬
teilt . Amtsgericht.
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